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Frau  
Gisela Rexrodt 
Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion  
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Beantwortung der Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion - Stützmauer Nikolaitor (AF-0141/2020) 

 
Sehr geehrte Frau Rexrodt, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Die zentrale Vergabestelle führte dieses Vergabeverfahren und hat der Vergabe zugestimmt. 
 
zu 2. 
Die Erkenntnisse wurden aus den geführten Bietergesprächen zur Aufklärung der angebotenen 
Preise und der Tatsache, dass die beiden eingegangenen Angebote preislich sehr eng beieinander 
liegen, gewonnen. 
 
zu 3. 
Der Bewilligungsantrag zur Städtebauförderung, Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz", wurde 
mit Datum vom 02.12.2015 mit Kosten i.H.v. 435.220,00 € gestellt und im Dezember 2017 nach 
Planungsfortschritt angepasst. Der Zuwendungsbescheid wurde mit Datum vom 23.01.2018 bei 
Kosten i.H.v. 710.104,40 € und einer Zuwendung von 568.083,52 € erteilt. Bis dahin lag eine 
Zustimmung zum förderunschädlichen Vorhabensbeginn vom 22.01.2016 vor. 
 
zu 4. 
Der Antrag zur Änderung des unter 3. genannten Zuwendungsbescheides in Bezug auf die 
förderfähigen Kosten i.H.v. 1.852.489,00 € erfolgte am 19.05.2020. 
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zu 5. 
Der Änderungsbescheid zum unter 3. genannten Bescheid wurde mit Datum vom 29.07.2020 erteilt. 
Die sanierungsbedingten Einnahmen sind dort explizit mit ausgewiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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